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Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet.

Wichtiger 
Datenschutz-Hinweis!

www.nuif.de//nuiferklaert

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/service/nuiferklaert/


Das größte Unternehmens-
netzwerk zur Beschäftigung 
Geflüchteter in Deutschland

Betriebe sind aktuell 
im NETZWERK3 9 0 7

Hier
registrieren

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/mitglied-werden/registrieren/


Erfahrungsaustausch & 
Kooperationen

Sichtbarkeit ihres 
Engagements

Informationen & 
Überblick verschaffen

www.nuif.de/mitglied-
werden/registrieren

Kostenlos 
Mitglied werden

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/mitglied-werden/registrieren/
http://www.nuif.de/mitglied-werden/registrieren
http://www.nuif.de/mitglied-werden/registrieren


23. Januar: Wer darf wann arbeiten?

30. Januar: Neues zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten aus der Ukraine

06. Februar: Chancen-Aufenthaltsrecht und der Übergang zu § 25a & § 25b

13. Februar: Wohnsitzauflage und Residenzpflicht

22. Februar: Mitwirkungspflichten und Identitätsklärung

27. Februar: Passbeschaffung ausgewählter Länder

05. März: Fiktionsbescheinigung & -wirkung

12. März: Einbürgerung
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Jetzt hier 
anmelden

Jederzeit 
online nachschauen:

> Hier klicken <

https://event.dihk.de/nuiferklaert2024
https://event.dihk.de/nuiferklaert2024
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/service/nuiferklaert/


≈ 6,4 Mio. Menschen 

sind aus der Ukraine geflohen

Stand: Januar 2023
Quelle: UNHCR Situation Ukraine Refugees

MEDIENDIENST INTEGRATION

Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine

33% Kinder und Jugendliche 

unter 18 Jahren

97% mit ukrainischer 

Staatsangehörigkeit

3% Staatsangehörige 

anderer Drittländer

1.133.620
Geflüchtete aus der Ukraine 

im AZR registriert

https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html


Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland: Flucht, Ankunft und Leben
Umfrage von 11.225 geflüchtete UkrainerInnen in der Zeit zwischen August und Oktober 2022

Aufteilung (Gender) Bildung Sprache Beschäftigung

80% sind Frauen
• 77% ohne Partner
• 48% mit minderjährigen 

Kindern
• 12% mit Partnern und 

minderjährigen Kindern

72% mit 
Hochschulabschluss

4% mit guten 
Deutschkenntnisse
• Bereits die Hälfte 

besuchen einen 
Deutschkurs

17% sind erwerbstätig
• 71% der erwerbstätigen 

üben eine Tätigkeit aus, 
die einen Berufs- oder 
Hochschulabschluss 
voraussetzt



zum Bericht

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.877242.de/23-28-1.pdf#page=388


Bleibeabsichten

44%

31%

23%

2%

langfristige Bleibeabsicht bis Kriegsende unentschieden 1 Jahr oder weniger



Aktuelle Zahlen

Stand: Januar 2024/ Quelle: 
MEDIANDIENST INTEGRATION

79%

6,6%

11,2%

3,2%

Aufenthaltstitel nach §24 AufenthG

Fiktionsbescheinigung

Aufenthaltstitel beantragt

kein Schutzgesuch geäußert

n = 1.133.620

Aufenthaltsstatus ukrainischer Geflüchtete

https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html




§24 Aufenthaltsgesetz: Der Weg zum Aufenthaltstitel

18. Juli 2019

Webinar „Teilzeitberufsausbildung"

Infografik auf Deutsch Infografik auf Ukrainisch

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2022/07/Infografik_Aufenthaltsgesetz.pdf
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2022/10/Infografik_voruebergehender_Schutz_ukrainisch_final.pdf


Wie sieht die Fiktionsbescheinigung aus?

X

Erwerbstätigkeit
gestattet

Beispiel 1



Wie sieht die Fiktionsbescheinigung aus?

Beispiel Berlin

WICHTIG
Kopie der Fiktions-
bescheinigung und 

später des 
Aufenthaltstitels 

aufbewahren!



Wie sieht die Aufenthaltserlaubnis aus?

WICHTIG
Kopie der Fiktions-
bescheinigung und 

später des 
Aufenthaltstitels 

aufbewahren!

ERWERBSTÄTIGKEIT 
GESTATTET



Aufenthaltserlaubnis nach §24 AufenthaltG



Beschäftigen Sie bereits 
Geflüchtete aus der Ukraine?
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Aktuelle rechtliche Lage

Fortgeltung der erteilten Aufenthaltserlaubnisse für vorübergehend Schutzberechtigte 
aus der Ukraine bis zum 4. März 2025 → BMI-Verordnung

Voraussetzung:  die aktuelle Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG soll noch 
mind.  bis zum 1. Februar 2024 gültig sein

Ergebnisse:

➢ kein Antrag auf Verlängerung sowie keine Vorsprache bei der zuständigen 

Ausländerbehörde

➢ Rechte zum Arbeiten, Studieren, Bezug von Sozialleistungen, Reisen ins Ausland und 

sonstige Gewährleistungen und Freiheiten bleiben erhalten.

➢ Staatliche Stellen, wie z.B. die Grenzbehörden der Schengener Mitgliedsstaaten, 

wie auch die für die Gewährung von Leistungen zuständigen Stellen sind davon informiert.

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2023/0501-0600/537-23.pdf?__blob=publicationFile&v=2


Welche Rechte ergeben sich aus § 24 AufenthG

Berechtigung zu einer abhängigen oder selbstständigen Erwerbstätigkeit

Zugang zu Bildungsangeboten für Erwachsene, Fortbildungen, bzw. zum Bildungssystem 

für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren

Anspruch auf: 

✓ das Kindergeld

✓ medizinische Versorgung

✓ Sozialleistungen (nach dem SGB II und SGB XII)

✓ angemessene Unterbringung bzw. finanzielle Unterstützung für eine Unterkunft (Wohngeld) 
Schutzberechtigte werden in Deutschland nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt und 

unterliegen einer Wohnsitzauflage. Das betrifft nicht Personen, die privat untergekommen sind. 

Wechsel in einen anderen Aufenthaltstitel (z.B. Studium, Ausbildung oder Arbeit) ist laut

Rundschreiben des Bundesinnenministeriums möglich.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/reden/DE/2022/faeser-bundestag-ukraine.html
https://www.frsh.de/fileadmin/pdf/behoerden/Erlasse_ab_2012/BMI_2.Laenderschreiben_Umsetzung-24-UKR_20220414.pdf


Vorübergehender Schutz
§ 24 AufenthG

Vorübergehender Schutz und Wohnsitznahme
Vor Antragsstellung: 

• eigenständige Weiterreise vor Antragsstellung zum Zielort; 

• Registrierung bzw. Antragstellung zum vorübergehenden Schutz erst am Wunsch-Zielort 

• Verteilung von Neuankommenden auf die Bundesländer nach dem Königsteiner Schlüssel 

Nach Antragsstellung bzw. Erhalt des Aufenthaltstitels

Betroffene unterliegen einer Wohnsitzauflage, d. h. ein Umzug in ein anderes Bundesland  oder 

eine andere Stadt/ Gemeinde ist nur aus folgenden Gründen möglich: Aufnahme einer 

versicherungspflichtigen Beschäftigung (auch Studium & Ausbildung), Integrations-/ 

Berufssprachkurse,  Familienzusammenführung und in besonderen Härtefällen. 

Voraussetzungen für einen Umzug zur Beschäftigungsaufnahme:

• unzumutbare Entfernung zwischen Arbeits- und Wohnort

• nachhaltiges Arbeitsverhältnis (befristete und unbefristete Beschäftigung ist möglich, Dauer 
voraussichtlich länger als 3 Monate)

• sozialversicherungspflichtig

• Wochenarbeitszeit mind. 15 Stunden

• Das Einkommen muss über dem SGB-II-Satz für Regelbedarf, Unterkunft und Heizung liegen

Wird das Arbeitsverhältnis innerhalb von 3 Monaten wieder aufgelöst, muss der Geflüchtete an den Ort der Wohnsitzauflage 

zurückziehen.
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Arbeitsmarktintegration in Zahlen

Quelle: BA, Mediendienst Integration

514.189 arbeitssuchend gemeldet
(Stand: Dez 2023 vs. 16.340 Feb 2022) 

236.195 in Ausbildung/Maßnahmen/Integrationskursen

168.600 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
(Stand: Dez 2023 vs. 57.470 Feb 2022) 

https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=25122&topic_f=migrationsmonitor
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html


Arbeitsmarktzugang bei vorübergehendem Schutz
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Checkliste für Betriebe

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2022/04/Infoblatt_Arbeitsmarktzugang_voruebergehender_Schutz.pdf


HANDBUCH FÜR 

EHRENAMTLICHE

CHECKLISTE FÜR 

EHRENAMTLICHE

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2020/03/NUiF_Ehrenamt_BR_25-03-2020_WEB.pdf
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2020/03/NUiF_Ehrenamt_BR_25-03-2020_WEB.pdf
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2023/02/NUiF-DRK-Checkliste_Ehrenamt_deua.pdf
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2023/02/NUiF-DRK-Checkliste_Ehrenamt_deua.pdf


Tipp: Unter BZSt - Erneute Mitteilung der IdNr kann man ggf. die Steuer-ID erneut 
zuschicken lassen. 

Details in unserer 
Checkliste

https://www.bzst.de/SiteGlobals/Kontaktformulare/DE/Steuerliche_IDNr/Mitteilung_IdNr/mitteilung_IdNr_node.html
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wp-content/uploads/2023/02/NUiF-DRK-Checkliste_Ehrenamt_deua.pdf


Job-Turbo zur Arbeitsmarktintegration 

von Geflüchteten

25

Ziel: Arbeit hat Vorrang (nicht mehr Qualifizierung/Sprache)

Praxis: Jobcenter und Arbeitsagenturen haben dafür „Motorfunktion“ erhalten → 

Es wird mit allen arbeitsuchenden Geflüchteten (v.a. Ukrainer*innen) 

noch engerer Kontakt gehalten, damit sie schneller in die Arbeit vermittelt werden.

Notwendige Rahmenbedingungen:

➢ Beschleunigung der Anerkennungsverfahren von ausländischen Qualifikationen

➢ ausreichende Kinderbetreuungsangebote 

➢ Angebot passgenauer auch berufsbegleitender Deutschkurse

➢ Verbesserung des Integrationsmanagements zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen.

Mehr zum Job-Turbo 

„Die Bundesregierung wird ihre Anstrengungen noch einmal verstärken, um Geflüchtete 
schnell und möglichst nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Denn Arbeit und 
Integration bedingen sich gegenseitig“, Minister Hubertus Heil. 

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Migration-und-Arbeit/Flucht-und-Aysl/Turbo-zur-Arbeitsmarktintegration-von-Gefluechteten/turbo-zur-arbeitsmarktintegration-von-gefluechteten.html


Job-Turbo Aktionstage

Aktionstage Job-Turbo: 30.01.-1.02.2024

Die Bundesagentur für Arbeit bietet die Möglichkeit, verschiedene 
Unternehmen mit deren Einstiegs-, Praktikums- und 
Qualifizierungsmöglichkeiten in einer kompakten Stunde hautnah 
kennenzulernen.

https://www.arbeitsagentur.de/k/job-turbo-aktionstage#programm


Die Willkommenslots*innen
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https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/netzwerk/willkommenslotsen/
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/netzwerk/willkommenslotsen/
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/netzwerk/willkommenslotsen/


Repräsentative Befragung des Instituts der 
deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag von NUiF

Befragung-
Ukraine/Auswertung

Hatte ihr Unternehmen schon Kontakt zu Geflüchteten aus der Ukraine?

26%

73%

1%

ja nein weiß nicht

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/news/befragung-ukraine-auswertung/
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/news/befragung-ukraine-auswertung/


Mehrfachantworten möglich

Wie ist der Kontakt zu ukrainischen Geflüchteten zustande gekommen?

50,0%

37,0%

25,0%

15,0%

12,0%

11,5%

5,0%

3,0%

2,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

über persönliche Kontakte der
Mitarbeitenden

die Geflüchteten sind aktiv auf uns
zugekommen

ehrenamtlich tätige Privatpersonen
oder Religionsgemeinschaft

selbst aktiv ukrainische Geflüchtete
angesprochen

sonstige Kontaktpunkte

über die Agentur für Arbeit

bei Jobmessen

über Kammern oder
Branchenverbände

ukrainische Geflüchtete aus
Auslandsstandorten aufgenommen



Voraussetzung für die Beschäftigung von ukrainischen Geflüchteten*

71,0%

64,2%

48,1%

39,3%

32,4%

30,1%

14,8%

12,4%

10,6%

Abbau von Sprachbarrieren

Schaffung einer sicheren
Rechtslage

Klarheit über die Bleibeabsichten
der Geflüchteten

(Weiter-)Qualifizierung
der Geflüchteten

geringerer Betreuungsaufwand
durch unser Unternehmen

Vereinfachung der Einschätzung und
Anerkennung ausländischer Qualifikationen

Unterstützung bei der Organisation
von Kinderbetreuung

Einigkeit innerhalb der Belegschaft
zur Beschäftigung der Geflüchteten

sonstige Herausforderungen

*Mehrfachantworten möglich



Zum Einstieg in den Betrieb: Vokabelflyer

31 https://www.nuif.de/medien/sprachflyer/

Diese Branchen gibt es schon:

Bus- und Berufskraftfahrt
Bäckerhandwerk
Lager und Logistik
Pflege
Gastronomie & Hotellerie
Handel
Elektrobranche
Maler & Lackierer
Friseurhandwerk
Büro
Digital & IT
Gebäudereinigung
Textilindustrie
Post und Zustellung
Arbeitsschutz
Kfz-Mechatroniker*innen
Erziehungswesen

Englisch, Arabisch, Farsi, Tigrinya, 
Ukrainisch, Russisch, Türkisch
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FAQ – Geflüchtete aus der Ukraine

www.nuif.de/faq

http://www.nuif.de/faq


Werden Sie Mitglied im NETZWERK!

3 9 0 7
UNTERNEHMEN IM NETZWERK

+ Sie?

kostenfrei und unkompliziert

online unter www.nuif.de/registrieren

http://www.nuif.de/registrieren


NUiF-Team
Das NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge ist zu 

erreichen:

am Telefon unter 
030/20308-6550

per Mail unter 
info@unternehmen-

integrieren-fluechtlinge.de

Online unter 
www.nuif.de
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www.jobaidukraine.com

www.uatalents.com

https://www.work.ua/ (ukrainisch, russisch, englisch) 
https://jobs4ukr.com/ (ukrainisch, russisch, englisch) 
https://www.jobs4refugees.org/ (englisch, deutsch) 
https://t.me/waajobs Telegram-Gruppe WAA-Jobs 
(englisch) 
https://www.jobmine.app/ukraine-aktion (ukrainisch, 
deutsch) 
https://ukraine.sprungbrett-intowork.de/ (für Bayern, 
deutsch, ukrainisch)
EU Talent Pool Pilot (europa.eu)

Zielgruppe Geflüchtete aus der Ukraine

http://www.jobaidukraine.com/
http://www.uatalents.com/
https://jobs4ukr.com/
https://www.jobs4refugees.org/
https://t.me/waajobs
https://www.jobmine.app/ukraine-aktion
https://ukraine.sprungbrett-intowork.de/
https://eures.ec.europa.eu/eu-talent-pool-pilot_en
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/netzwerk/willkommenslotsen/



